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ZUR STADTEBAULICHEN ENTWICKLUNG ZURICHS

VON DIETRICH W. H. SCHWARZ

Im Jahr 1947 wurde das prichtige klassizistische Haus zum Sihl-
garten am Talacker in Ziirich niedergerissen, um einem Zeitungspalast
Platz zu machen ). In diesem Jahre kommen nun die benachbarten
Bauten des Thalhofareals an die Reihe. Eingaben von kulturell inter-
essierten Gesellschaften und Verbiinden an Stadt und Kanton hatten
sowohl im einen wie im andern Fall keinen Erfolg, wobei im Falle
Sihlgarten vor allem die Sozialdemokratische Partei die Verantwor-
tung zu tragen hat, da sie bei der stidtischen Volksabstimmung iiber
die Erwerbung der Liegenschaft die Verwerfungsparole ausgegeben
hatte, wodurch auch der Fall Thalhof ungliicklich prijudiziert war.
Angesichts dieser Ereignisse liegt die Versuchung nahe, sich der Re-
signation hinzugeben und sich damit abzufinden, daf} eben im Laufe
der Zeit in Ziirich der Grofdteil der historisch und kiinstlerisch wert-
vollen Bauten vernichtet wird, und das Antlitz der Stadt einen Cha-
rakterzug nach dem andern verliert, bis es zu einem Dutzendgesicht
wird, wie man es in allen Kontinenten bei Griindungsstidten des in-
dustriellen Zeitalters antrifft.

Und doch biaumt sich alles in einem dagegen auf, die von Gene-
rationen geschaffenen Werte ohne Protest dahinfahren zu lassen. Wer
vor diesen Greueln schweigt, wird von der Nachwelt mit Recht als
verantwortungslos und kurzsichtig angeprangert werden. So kann der
um das kiinstlerische und kulturelle Patrimonium besorgte Ziircher
dem Zwang nicht ausweichen, sich mit der Frage der stidtebaulichen
Planung im Hinblick auf die Erhaltung des kostbaren Gutes des Stadt-
bildes und des Stadtcharakters auseinanderzusetzen; als Auswirkung
dieses Zwanges mochten die vorliegenden Uberlegungen gewertet
werden. .

Bis zum Ende des 19. Jahrhunderts hatte die Stadt Ziirich noch
eine ausgepriigte Physiognomie. Ihr Stadtbild besaf} in seiner Aus-
gewogenheit einen ausgesprochenen Eigenwert und konnte sich neben
den landschaftlichen Reizen der Lage an See und Fluf3 durchaus be-
haupten. Zwar hatten die Dreiffigerjahre des 19. Jahrhunderts schon
einen wesentlichen Einbruch in dieses Stadtbild gebracht, als die Be-
festigungen — besonders aus politischen Griinden — geschleift und
die gewonnenen Gelinde leider nur teilweise in eine grofigedachte
Stadtplanung einbezogen worden waren, und als markante Akzente

1) In den Schweizer Monatsheften spiegelten sich Hoffnung und endgiiltige
Enttiuschung in den Beitrigen «Erwachendes KulturbewuBtsein in Ziirich» (Mirz-
heft 1947, S. 766) und «Eingeschlafenes Kulturbewuftsein» (Aprilheft 1947, S. 55 £.).
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des Stadtbildes zum Teil unter den licherlichsten Begriindungen (so
etwa, der Wellenbergturm in der Limmat behindere den Aufschwung
des Dampfschiffverkehrs!) beseitigt wurden. Aber immer hatte das
Charaktervolle noch das Ubergewicht. Erst das Ende des 19. und der
Beginn des 20. Jahrhunderts sahen die Verwiistungen in bedrohlicher
Weise fortschreiten. Der Geist Ziirichs mit seiner niichternen Tiichtig-
keit oder auch tiichtigen Niichternheit, dem Erwerb und dem mate-
riellen Erfolg zugewandt, lief auch in Kreisen, von denen man mehr
Pietit gegeniiber dem Ererbten hiitte erwarten kénnen, Rentabilitits-
rechnungen triumphieren. Die Stadt selbst, welche etwa fiir den aus
historischen Architekturmotiven zusammengestoppelten Landes-
museumsbau grofle Opfer brachte, lief} gleichzeitig wertvolle Bauten
niederreiflen (Kauthaus, Fraumiinsteramt mit Musiksaal, Oetenbach-
kloster) oder durch Um- und Zubauten verschandeln (Waisenhaus,
Predigerkirche). Der besonders rasche Aufschwung der ziircherischen
Wirtschaft iiberrannte die Bedenken, die auch damals schon von ein-
sichtigen Ménnern geiuflert wurden. Diese Entwicklung ist, wenn
auch mit gewissen Atempausen, nicht zum Stillstand gekommen. Bei-
nahe kein Jahr vergeht ohne schwerwiegende, selten unbedingt nétige
Schiidigungen des historischen Bestandes. Was niitzt aber eine stin-
dige Ausdehnung, wenn die Stadt dabei Schaden nimmt an ihrem
Charakter? Und wenn auch die Behérden sehr schone Resultate er-
zielt haben in der Restaurierung qualitéitvoller Gebaude, welche dem
Staat oder der Stadt gehoren oder von ihnen erworben wurden («Rech-
berg », «Neuberg», «Kronentor», Helmhaus und Wasserkirche, «Ein-
tracht », « Brunnenturm», «Napf», «Stelze», « Krénli», Schipfe, um nur
einige Beispiele der letzten Jahre zu nennen), und wenn auch einzelne
Privatleute mit grofien Opfern ihre alt ererbten Liegenschaften treu-
lich bewahren, so stehen diesen positiven Leistungen, die man gerne
anerkennt, doch ausgesprochene Versager gegeniiber, die niemals ent-
schuldigt werden konnen durch einen stidtebaulichen Quietismus, der
sich auf den ablehnenden Entscheid eines schlecht beratenen Souverins
hinausredet.

Es lif3t sich nun nicht bestreiten, dafd der Fiskus selbst an dieser
Entwicklung einen redlichen Teil Mitschuld trigt durch seine Ein-
schitzungspraxis und durch sein konsequent verfolgtes Ziel, moglichst
hohe Steuereingiinge herauszuwirtschaften. Die steuerliche Belastung
kiinstlerisch und kulturell wichtiger Bauten, deren Erhaltung im
gegenwirtigen Zustand im allgemeinen Interesse liegen kann, ist teil-
weise exorbitant geworden, so daf} sich die Eigentiimer gar nicht mehr
in der Lage sehen, ohne erhdhte Einnahmen aus ihrer Liegenschaft
die Steuerbetrige aufzubringen. Soll also Staat oder Gemeinde diese
Objekte erwerben, soll sich damit der 6ffentliche Grundbesitz immer
weiter vermehren? Dies liegt sicherlich nicht im allgemeinen Inter-
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esse. Warum also nicht einen verniinftigen Weg finden in der Rich-
tung, dafy Eigentiimern derartiger Liegenschaften eine angemessene
Reduktion der Steuern bewilligt wird gegen die Verpflichtung, am
baulichen Zustand und an Gartenanlagen nichts oder nur im Einver-
nehmen mit den 6ffentlichen Fachinstanzen etwas zu verindern? Von
den Behirden wiirde ein solches Vorgehen ein gewisses Maf} von Ver-
antwortungsfreude erheischen, von den Eigentiimern solcher Liegen-
schaften eine Einstellung, die Familientradition und Anhinglichkeit
an die Vaterstadt nicht nur Aushiingeschild und Stoff fiir Familien-
und Geschiftsjubilien sein 1af3t, sondern innere Verpflichtung.

Es wird nun niemand verlangen, daf} alle Bauten, die ein ge-
wisses Alter besitzen, um jeden Preis gehalten werden miissen. In
jedem einzelnen Fall wird sorgfiltig zu priifen sein, ob sich die Auf-
wendungen, die jede solche Erhaltung mit sich bringen wird, lohnen,
ob die Konzessionen, die etwa vom modernen Verkehr verlangt wer-
den, verantwortet werden kénnen — obschon etwas mehr Riickgrat
- gegeniiber diesem Moloch durchaus von gutem wire. Es ist z. B. sinn-
los, ein altes, sogar qualititsvolles Haus zu retten und zu erhalten,
wenn es zwischen lauter fiinf- und sechsstéckigen Bureaubauten steht,
wenn jeder Mafistab, wenn jede Proportion schon verloren gegangen
ist. Aber organisch gewachsene Baugruppen, die gar noch im Zu-
sammenhang mit Griinflichen und Béumen stehen, sollten in einem
dimensional ertriglichen Rahmen unbedingt geschiitzt werden.

Daf} dies moglich ist, haben die paar Erfolge der letzten Jahre
gezeigt, so etwa die Wiederherstellung von Helmhaus und Wasser-
kirche, des Gesellschaftshauses zum Riiden, der Erwerb des Rietbergs.
Bei Sihlgarten und Thalhof scheiterten diese Bemiihungen sowohl an
gewissen Unzuliinglichkeiten der Behdrden, wie einer gewissen Partei,
wie ganz besonders am Unverstindnis und der Riicksichtslosigkeit der
Besitzer.

Greift man zum Band «Das Biirgerhaus der Stadt Ziirich» (1921
erschienen), ist man erschiittert ob dem, was damals noch vorhanden,
heute schon vernichtet ist. Ein Dutzend Bauten ist verschwunden,
einige weitere sind verdorben. Und vergliche man mit dem Ver-
nichteten erst noch das, was an seine Stelle getreten ist, wiirde der
Eindruck noch niederschmetternder. Soll nun dieses Spiel weiter
gehen, soll die Stadt Ziirich mit der Zeit lediglich noch eine schéne
Fassade gegen die Limmat hin haben, zwei Kulissen, die fiir den
Fremden die vielen dahinter liegenden Stiimpereien des 19. und 20.
Jahrhunderts zu verdecken haben? Sollen die noch bestehenden Griin-
flichen, die Lungen der Grofistadt, weiter ausgemerzt werden ? Sollen
all die Erfahrungen, wie sie Vermassung und charakterliche Nivel-
lierung in den europiischen Grofistidten gebracht haben, vergeblich
sein? Die Antwort diirfte eindeutig ausfallen.
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Welche praktischen Folgerungen ergeben sich aber aus diesen
Perspektiven? Es ist zu verlangen, dafl das durch den iibrigens un-
bestrittenen Artikel 8 der von den Stimmberechtigten der Stadt Ziirich
angenommenen Bauordnung (die wegen zahlreicher Einsprachen noch
nicht in Kraft gesetzt werden konnte) geforderte Derzeichnis der
schutzwiirdigen Bauten unverziiglich angelegt wird 2). Eine Synthese
von Altstadtsanierung und Denkmalschutz kann durchaus gefunden
werden. Aber es muf} eine vorausschauende Arbeit geleistet werden.
die nicht immer wieder Zwangslagen, in letzter Stunde noch etwas
retten zu sollen, entstehen lif3t. Dazu geniigt aber eine von privater
Seite — der Antiquarischen Gesellschaft in Ziirich — bestellte Kom-
mission bei weitem nicht, bei aller Anerkennung der von den Mit-
gliedern dieser Kommission rein ehrenamtlich geleisteten Arbeit. Es
geniigen aber auch die mit anderen Aufgaben iiberlasteten Amts-
stellen, wie Baudirektion und Bauamt, nicht. Es geniigen auch Gut-
achten der Kantonalen Natur- und Heimatschutzkommission nicht
mehr, wenn sie nicht gréfieres Gewicht besitzen als heute. Die Denk-
malpflege im Kanton und insbesondere in der Stadt Ziirich muf3 von
dem Merkmal des Zufilligen befreit werden. Die nétigen personellen
und materiellen Grundlagen miissen endlich geschaffen werden, eine
ausreichende Denkmalpflege zu gewiihrleisten. Es sollte z. B. nicht
mehr vorkommen, dafl bei der Entdeckung romanischer Bauteile an
einem Profanbau der Stadt Ziirich zuerst von privater Seite Mittel
zusammengebracht werden miissen, damit die notigen photographi-
schen Aufnahmen angefertigt werden kionnen! Es darf nicht mehr
- vorkommen, daf} in den historisch interessantesten Partien der Alt-
stadt bauliche Verinderungen vorgenommen werden, ohne dafy Fach-
leute orientiert sind, um bei Funden und Entdeckungen eingreifen
zu konnen. Es sollte endlich der Zustand iiberwunden werden, wo
durch geschicktes Lavieren der Spekulation zwischen Kanton wund
Stadt der Denkmailerbestand immer weiter gelichtet wird.

Gerade die Stadt Ziirich, die sich als europiische Stadt heute eines
internationalen Ansehens erfreut, kann es sich nicht mehr leisten, daf3
sie hinter Basel und Bern in der Betreuung ihrer baugeschichtlichen
Werte und in der Sorge fir ihr Stadtbild weit zuriickhinkt. Sie ist
verpflichtet, aus den Erfahrungen der ferneren und jiingsten Der-
gangenheit endlich die Lehre zu ziehen, daf3 ihre weitere Entwicklung
nicht mit der Hypothek der jahrlissigen Dernichtung wesentlicher
Teile ihrer kulturellen Substanz belastet werden darf.

2) Ich greife damit ein Postulat auf, das der Ziircher Kantonsbaumeister H.
Peter im Ziircher Gemeinderat im Jahre 1947 erhob. Auf diesen verdienstvollen
Vorstof3 nahm in dieser Zeitschrift F. Rieter unter dem Titel «Eine brennende kul-
turelle Frage Ziirichs» Bezug (Oktoberheft 1947, S. 475 £.).



	Zur städtebaulichen Entwicklung Zürichs

